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Finanz⸗Miniſterium .

Stener - Departement .

Nus 422 . Karlsruhe den 11 . Februar 1811 .

Bericht des Dreyſam⸗Kreisdireetorii vom

31 Jaͤnner und praͤſ. 18 . Febr . Nro . 1600 .

Die Anwendung des e 3 . her a E
|

Peneamabetreffend .

Beſchelu ß .

Dem Kreisdirectorio iſt hierauf, unter Be⸗

zug auf das Generale vom
( AFebr. Nros “ 872. |

zu erwiedern :
|

Die , in dem §. 3. ausgeſprochenegrie |

ſind ganz ſtrenge zu nehmen , auf keine Gebaͤude

die nicht genannt ſind , auszudehnen , und ſelbſt

ruͤckſichtlich der genannten nur in ſo weit an⸗

zuwenden , als ſie beſtimmt fuͤr den Zweck be⸗

nutzt werden . — Gebaͤude der herrſchaftlichen
Verrechnungen ſind gar nicht frey , Amts⸗
Hauſer , Kanzleyen , Raths - Haͤuſer nur in ſo

weit , als ſie zur oͤffentlichen Geſchäfts ⸗Fuͤh⸗

rung , nicht aber zur Wohnung des Beamten

oder anderer Perſonen benutzt werden .
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